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Produktübersicht zur Betriebsschließungsversicherung

Wir möchten Sie mit dieser Produktübersicht auf einige grundsätzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden 
 Erläuterungen zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den 
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die 
Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen können.

Welchen Schutz bietet die Betriebsschließungsversicherung?

Versichert werden Ihr Betrieb oder Geschäft im Versicherungsort gegen Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden sowie Desinfektions-, 
Vernichtungs- oder Lohnkosten auf Grund definierter übertragbarer Krankheiten und Krankheitserreger des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
auf Grund behördlicher Anordnung während der Haftzeit. 

Mitversichert sind der Ersatz der Kosten für Tätigkeitsverbote gegen die Arbeitnehmer oder den Betriebsinhaber, Kosten zur Abwendung 
und Minderung des Schadens sowie Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Über 
die jeweiligen Beitragsfälligkeiten und die Beitragszeiträume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen. 
Zahlen Sie bitte Ihre Beiträge pünktlich, ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir können nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch würde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte 
Sachen, Gefahren und Schäden ausgenommen (näheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

Nicht versichert sind u.a.

– Schäden an Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den Versicherungsnehmer durch Krankheitserreger infiziert waren (§ 5 
Nr. 1b) aa) AVBBS 2008)

– Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art (§ 5 Nr. 2 AVBBS 2008)

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. Diese 
Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Möchten Sie mehr zu 
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § 15 AVBBS 2008 nach.

Was ist während der Laufzeit des Vertrages zu berücksichtigen?

Ändert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstücken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend 
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 16 AVBBS 2008.

Zeigen Sie uns bitte auch unverzüglich an, wenn anderweitige Versicherungen für dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem 
Thema finden Sie in § 19 AVBBS 2008. 

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und Verhal-
tensregeln wie z. B. die in § 17 AVBBS 2008 genannten Sicherheitsvorschriften

Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns außerdem bitte jeden Schaden unverzüglich 
an. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schäden 
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erläuterungen lesen 
Sie bitte in § 18 AVBBS 2008 nach.

Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, während der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 15, 16, 
17, 18 und 19 AVBBS 2008.
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Für welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie können Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem 
Vertragspartner eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Beträgt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so können Sie den Vertrag 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kündigen.

Darüber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles in Schriftform kündigen, und zwar bis spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § 14 und § 24 AVBBS 2008.

Bitte sprechen Sie Ihre/n Vermögensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wünsche haben. Er/Sie berät Sie  gerne!
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Produktbeschreibung zur Betriebsschließungsversicherung

Auszugsweise in Stichworten, maßgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
Klauseln!
Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung

Versichert werden Betriebe und Geschäfte im Versicherungsort gegen Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden sowie Desinfektions-, 
Vernichtungs- und Lohnkosten auf Grund definierter übertragbarer Krankheiten und Krankheitserreger des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
infolge behördlicher Anordnungen während der Haftzeit.

Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde den Betrieb zur Verhinderung der Ausbreitung von meldepflichtigen 
Krankheiten schließt, eine Desinfektion anordnet oder Tätigkeitsverbote ausspricht.

Mitversichert sind auch:

– Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens
 Kosten, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und 

Minderung des Schadens für geboten halten durfte

Über die Versicherungssumme hinaus ersetzt der Versicherer Kosten für die Ermittlung und Feststellung des Schadens von 10 % 
der Versicherungssumme. 

Hinweis: BSE und MKS sind keine Infektionskrankheiten im Sinne des IfSG

Haftzeit

Der Versicherer ersetzt den Unterbrechungsschaden bis zur Dauer von 30 Tagen (Haftzeit) durch entgehenden Betriebsgewinn, fortlaufende 
Betriebskosten, fortlaufende Löhne und Gehälter.

Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, Versicherungswert

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer vereinbarte Versicherungssum-
me soll dabei dem Wert der versicherten Waren und Vorräte (Versicherungswert) entsprechen. Ist die Versicherungssumme kleiner als der 
Versicherungswert, wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert. 

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Schließungsschaden innerhalb der Haftzeit. Die zwischen Versicherungsnehmer und Versiche-
rer vereinbarte Versicherungssumme soll dabei dem Umsatz des vorangegangenen Geschäftsjahres ohne Mehrwertsteuer vermindert um 
Aufwendungen für Waren- und/oder Materialeinsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwartete Änderungen des Betriebsertrages im 
laufenden und im nächsten Geschäftsjahr (Versicherungswert) entsprechen. Ist die Versicherungssumme kleiner als der Versicherungswert, 
wird die Entschädigung wegen Unterversicherung reduziert. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen Geschäftsbüchern im 
abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Versicherungswert zu melden. In diesem Fall gewährt der Versicherer 35 % Vorsorge über die 
Versicherungssumme hinaus.

Wartezeit bei Schäden infolge Influenzaviren

Der Versicherungsschutz für Schäden infolge Influenzaviren (z. B. Vogelgrippe) beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, frühestens jedoch nach 
Ablauf von drei Monaten nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit). Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunter-
zeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch nicht für 
den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).
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§ 1 Gegenstand der Versicherung

1 Gegenstand der Deckung

 Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständi-
ge Behörde aufgrund des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infek-
tionsschutzgesetz – IfSG in der Fassung vom 20.07.2000)

 a) den versicherten Betrieb oder eine Betriebsstätte des 
versicherten Betriebes zur Verhinderung der Verbreitung 
von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserre-
gern beim Menschen schließt. Tätigkeitsverbote ge-
gen sämtliche Betriebsangehörige eines Betriebes oder 
einer Betriebsstätte werden einer Betriebsschließung 
gleichgestellt;

 b) die Desinfektion des versicherten Betriebes ganz oder 
in Teilen anordnet oder unter Hinweis auf gesetzliche 
Vorschriften schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen ist, 
dass der Betrieb mit meldepflichtigen Krankheitserre-
gern behaftet ist;

 c) die Desinfektion, Brauchbarmachung zur anderweitigen 
Verwertung oder Vernichtung von Waren und Vorräten 
in dem versicherten Betrieb angeordnet oder unter Hin-
weis auf gesetzliche Vorschriften schriftlich empfiehlt, 
weil anzunehmen ist, dass die Waren und Vorräte mit 
meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet sind. 

  Voraussetzung für den Versicherungsschutz der Waren 
und Vorräte ist, dass
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Betriebsschließungsversicherung
(AVBBS – Fassung 2008)
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 aa) der Versicherungsnehmer Eigentümer ist;

 bb) der Versicherungsnehmer sie unter Eigentumsvor-
behalt erworben hat;

 cc) der Versicherungsnehmer diese sicherungshalber 
übereignet hat;

 dd) fremdes Eigentum seiner Art nach zu den versicher-
ten Waren oder Vorräten gehört und dem Versiche-
rungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwah-
rung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und 
soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, 
insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, 
dass die fremden Sachen durch den Versicherungs-
nehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

  Die Versicherung gemäß bb, cc und dd gilt für Rech-
nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. 
In den Fällen gemäß dd ist jedoch für die Höhe des Versi-
cherungswertes, soweit nicht etwas anderes verein bart 
ist, nur das Interesse des Eigentümers  maßgeblich.

 d) in diesem Betrieb beschäftigen Personen ihre berufliche 
Tätigkeit gemäß § 31 IfSG (Berufliches Tätigkeitsverbot) 
wegen 

 aa)  Erkrankung oder Verdacht der Erkrankung an melde-
pflichtigen Krankheiten,

 bb) Infektionen oder Verdacht der Infektion mit melde-
pflichtigen Krankheitserregern,

 cc) als Ausscheider oder Verdacht des Ausscheiders von 
meldepflichtigen Krankheitserregern

  untersagt;

 e) Ermittlungsmaßnahmen gemäß § 25 IfSG (Ermittlungen, 
Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes bei Blut-, 
Organ- oder Gewebespendern) oder Beobachtungsmaß-
nahmen gemäß § 29 IfSG (Beobachtung) anordnet.

2 Meldepflichtige Krankheiten

 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger sind 
die im folgenden aufgeführten – nach dem IfSG melde-
pflichtigen – 

 a) namentlich genannten Krankheiten:

  – Botulismus
  – Cholera
  – Diphtherie
  –  humaner spongiformer Enzephalopathie, außer fami-

liär-hereditärer Formen
  – akuter Virushepatitis
  –  enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom 

(HUS)
  – virusbedingtes hämorragisches Fieber
  – Masern
  – Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis
  – Milzbrand
  –  Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe 

Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt)
  – Pest
  – Tollwut
  – Typhus abdominalis/Paratyphus
  – Tuberkulose
  – mikrobiell bedingte Lebensmittelvergiftung
  – akute infektiöse Gastroenteritis
  –  der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer 

Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen 
Schädigung

  –  die Verletzung eines Menschen durch ein tollwut-
krankes, -verdächtiges oder  -ansteckungsverdäch-
tiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres 
oder Tierkörpers

 b) namentlich genannte Nachweise von Krankheitser-
regern

  –  Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nach-
weis im Konjunktivalabstrich

  – Bacillus anthracis
  – Borrelia recurrentis
  – Brucella sp.
  – Campylobacter sp. (darmpathogen)

  – Chlamydia psittaci
  – Clostridium botulinum oder Toxinnachweis
  – Corynebacterium diphtheriae (Toxin bildend)
  – Coxiella burnetii
  – Cryptosporidium parvum
  – Ebolavirus
  –  Escherichia coli (enterohämorrhagische Stämme - E-

HEC) und sonstige darmpathogene Stämme
  – Francisella tularensis
  – FSME Virus
  – Gelbfiebervirus
  – Giardia lamblia
  –  Haemophilus influenzae (Meldepflicht nur für den 

direkten Nachweis aus Liquor oder Blut)
  – Hantaviren
  –  Hepatitis-A-, -B-, -C-, -D-, -E-Virus (Meldepflicht für 

Hepatitis-C-Virus nur, soweit nicht bekannt ist, dass 
eine chronische Infektion vorliegt)

  –  Influenzaviren (Meldepflicht nur für den direkten 
Nachweis)

  –  Lassavirus
  –  Legionella sp.
  –  Leptospira interrogans
  –  Listeria monocytogenes (Meldepflicht nur für den 

direkten Nachweis aus Blut, Liquor oder anderen 
normalerweise sterilen Substraten)

  –  Marburgvirus
  –  Masernvirus
  –  Mycobacterium leprae
  –  Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacte-

rium bovis (Meldepflicht für den direkten Erreger-
nachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der 
Resistenzbestimmung, vorab auch für den Nachweis 
säurefester Stäbchen im Sputum)

  –  Neisseria meningitidis (Meldepflicht nur für den di-
rekten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen 
Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen 
Substraten)

  –  Norwalk ähnliches Virus (Meldepflicht nur für den 
direkten Nachweis aus Stuhl)

  –  Poliovirus
  –  Rabiesvirus
  –  Rickettsia prowazekii 
  –  Rotavirus
  –  Salmonella Paratyphi (Meldepflicht für alle direkten 

Nachweise)
  –  Salmonella Typhi (Meldepflicht für alle direkten 

Nachweise)
  –  Salmonella, sonstige
  –  Shigella sp.
  –  Trichinella spiralis
  –  Vibrio cholerae O 1 und O 139
  –  Yersinia enterocolitica (darmpathogen) 
  –  Yersinia pestis
  –  andere Erreger hämorrhagischer Fieber
  –  Treponema pallidum
  –  HIV
  –  Echinococcus sp. 
  –  Plasmodium sp.
  –  Rubellavirus (Meldepflicht nur bei konnatalen Infek-

tionen)
  –  Toxoplasma gondii (Meldepflicht nur bei konnatalen 

Infektionen)

§ 2 Versicherungsleistung

1 Leistung

 Der Versicherer ersetzt

 a) im Falle einer Betriebsschließung gemäß § 1 Nr. 1 a:

  den Schließungsschaden innerhalb der Haftzeit; jedoch 
maximal die vereinbarte Tageshöchstentschädigung  
innerhalb der Haftzeit.

  Der Schließungsschaden ist der entgangene Gewinn 
und Aufwand an fortlaufenden Kosten.

  Die Haftzeit ist die vereinbarte Zeitspanne, für die der 
Versicherer nach Eintritt eines versicherten Schadens 
haftet.
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  Sofern keine sonstigen Vereinbarungen getroffen wur-
den, beträgt die Haftzeit 30 Tage.

  Die Tageshöchstentschädigung ist die vereinbarte 
Höchstentschädigung für jeden Tag während der Be-
triebsschließung und errechnet sich, sofern keine sonsti-
gen Vereinbarungen getroffen wurden, aus der  Summe

 aa) 110 Prozent aus der vereinbarten Versicherungs-
summe (§ 7 Nr. 1) dividiert durch die Anzahl der 
Arbeitstage des Vorjahres; 

 bb) der nachweisbaren fortlaufenden Kosten für jeden 
Tag der Betriebsschließung;

 b) im Falle einer Desinfektion gemäß § 1 Nr. 1 b die nach-
gewiesenen Desinfektionskosten bis zur Höhe der 3-fa-
chen Tageshöchstentschädigung gemäß a;

 c) im Falle von Schäden an Waren und Vorräten gemäß 
§ 1 Nr. 1 c die Desinfektionskosten sowie Kosten für 
einen eventuellen Minderwert. Die Entschädigung ist 
begrenzt auf den Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles.

  Ist eine Desinfektion nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht sinnvoll gemäß Abs. 1 Satz 2, so ersetzt der Versi-
cherer den Versicherungswert.

  Versicherungswert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen 
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag.

  Restwerte, Veräußerungserlöse sowie bei noch nicht ferti-
gen Erzeugnissen ersparte Kosten werden angerechnet.

  Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erziel-
baren Verkaufspreis, bei nicht fertiggestellten eigenen 
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der 
fertigen Erzeugnisse.

  Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme 
höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts 
des Versicherungsfalles nicht verpflichtet, dem Versi-
cherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu 
ersetzten;

 d) im Falle von Tätigkeitsverboten gemäß § 1 Nr. 1 d 

 aa) gegen die Arbeitnehmer: Die Bruttolohn- und -ge-
haltsaufwendungen, die der Versicherungsnehmer 
nach den getroffenen Vereinbarungen im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen an die dem Verbot un-
terliegenden Personen – längstens für 6 Wochen seit 
Anordnung des Tätigkeitsverbotes – zu leisten hat;

 bb) gegen den Betriebsinhaber, seinen im Betrieb 
mitarbeitenden Ehegatten bzw. in eheähnlicher 
Gemeinschaft lebenden Partner: Die Lohn- und 
Gehaltsaufwendungen für eine für den Betroffenen 
neu eingestellte Ersatzkraft bis zu einer Dauer von 
6 Wochen seit Anordnung.

  Die Entschädigungsleistung ist insgesamt auf die Höhe 
der 30 fachen Tageshöchstentschädigung  gemäß a 
begrenzt.

  Für die Zeit, während der der Versicherungsnehmer 
den Ersatz des Schließungsschadens erhält, entfällt die 
Ersatzleistung für Tätigkeitsverbote.

 e) im Falle von Ermittlungs- und Beobachtungsmaß-
nahmen gemäß § 1 Nr. 1 e: Die nachgewiesenen 
Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Durchfüh-
rung der behördlich angeordneten Ermittlungen und 
Beobachtungen aufzuwenden verpflichtet ist. Die Ent-
schädigung ist begrenzt auf maximal drei vereinbarte 
Tagesentschädigungen gemäß a.

2 Bereicherungsverbot

 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.

3 Maximierung bei mehrmaliger Anordnung 

 Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnah-
men mehrmals angeordnet und beruhen die mehrfachen 
Anordnungen auf den gleichen Umständen, so wird die 

nach Nr. 1 zu leistende einschlägige Entschädigung nur 
einmal zur Verfügung gestellt.

4 Maximierung bei Anordnung aufgrund gleicher Umstände

 Beruhen

 a) die Anordnungen einer Betriebsschließung (§ 1 Nr. 1 a) 
oder

 b) die Anordnung oder Empfehlung einer Desinfektion 
(§ 1 Nr. 1 b oder

 c) die Anordnung von Tätigkeitsverboten (§ 1 Nr. 1 d)

 auf den gleichen Umständen, so dürfen die Entschädi-
gungsleistungen insgesamt den 30-fachen Betrag der ver-
einbarten Tageshöchstentschädigung nicht übersteigen.

§ 3 Versicherte Kosten

1 Kosten zur Abwendung und Minderung des  Schadens

 a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles  
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, 
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese 
Kosten bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren 
oder die Kosten auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
chend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

 e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
 vorzuschießen.

 f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend 
kürzen.

§ 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur in den im Versicherungsschein 
ausdrücklich benannten Betriebsstellen mit den jeweils vereinbar-
ten Summen.

Freizügigkeit zwischen den einzelnen Betriebsstellen gilt nur, wenn 
dies besonders vereinbart ist.

§ 5 Ausschlüsse

1 Nicht versicherte Schäden und Gefahren

 Der Versicherer haftet nicht

 a) wenn dem Versicherungsnehmer oder seinen zuständi-
gen Beauftragten bei der Übergabe oder Einbringung 
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von Waren oder Vorräten in den versicherten Betrieb 
deren Infektion, der Verdacht einer Infektion oder ei-
ne Einschränkung der Tauglichkeit (einschließlich der 
Tauglichkeitserklärung im Rahmen der Fleischbeschau) 
bekannt waren;

 b) für Schäden

 aa) an Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe 
an den Versicherungsnehmer oder der Einbringung 
in den versicherten Betrieb durch Krankheitserreger 
infiziert waren. § 2 Nr. 1 e bleibt unberührt;

 bb) an Schlachttieren, die nach der Schlachtung im 
Wege der amtlichen Fleischbeschau für untauglich 
oder nur unter Einschränkung tauglich erklärt wer-
den. Das gleiche gilt für Einfuhren, die der Fleisch-
beschau unterliegen;

 cc) aus Prionenerkrankungen aller Art oder den Ver-
dacht hierauf;

 dd) aus nicht namentlich unter § 1 Nr. 2 genannten 
Krankheiten und Krankheitserregern.

2 Allgemeine Ausschlüsse

 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art, Innere 
Unruhen, Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, Grund-
wasser, Ableitung von Betriebsabwässern, Kernenergie (der 
Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atom-Gesetz) ent-
standen sind; es sei denn, der Versicherungsnehmer weist 
nach, dass der Schaden mit diesen Ereignissen in keinem 
Zusammenhang steht.

§ 6 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

3 Schadenersatz auf Grund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts

 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz auf Grund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann (z. B. nach den Be-
stimmungen des IfSG, den Vorschriften über Amtshaftung 
oder Aufopferung oder EU-Vorschriften). Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende 
Anträge zu stellen. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
verlangen, dass ihm der Versicherer insoweit ein zinsloses 
Darlehen bis zur Höhe einer gemäß § 2 berechneten Versi-
cherungsleistung zur Verfügung stellt.

 Der Versicherer ist berechtigt, soweit zulässig, die Abtre-
tung der in Abs. 1 genannten Entschädigungsansprüche 
bis zur Höhe des gewährten Darlehens zu fordern.

 Die in Abs. 1 genannte Entschädigung steht bis zur Höhe 
des gewährten Darlehens dem Versicherer zu und ist so-
fort nach Erhalt an ihn abzuführen, zuzüglich der auf die in 
Abs. 1 genannte Entschädigung gezahlten Zinsen. 

 Wenn und soweit die in Abs. 1 genannte Entschädigung 
rechtskräftig aberkannt wird, wird das Darlehen unbescha-
det etwaiger Rechte des Versicherungsnehmers auf die Ver-
sicherungsleistung zur Rückzahlung fällig.

§ 7 Versicherungssumme; Meldung der Versicherungs-
summe; Beitrag

1 Versicherungssumme für Betriebsschließung 

 Versicherungssumme eines Versicherungsjahres für den ent-
gangenen Betriebsgewinn und Aufwand an fortlaufenden 
Kosten ist der Umsatz des Unternehmens (netto) ohne 
Umsatzsteuer abzüglich Aufwendungen für Waren- und/
oder Materialeinsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für 
erwartete Änderungen des Betriebsertrages im laufenden 
Geschäftsjahr.

 Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entspre-
chen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 
6 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach 
 seinen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr 
erwirtschafteten Wert zu melden. Grundlage für die Mel-
dung ist das Summenermittlungsschema des Versicherers 
gemäß Abs. 1.

 a) Der gemeldete Wert gilt rückwirkend ab Beginn der 
laufenden Versicherungsperiode. Übersteigt dieser je-
doch 135 Prozent der bis dahin vereinbarten Versiche-
rungssumme, so ist die Versicherungssumme bis zum 
Eingang der Meldung auf 135 Prozent der bis dahin 
vereinbarten Versicherungssumme beschränkt.

 b) Wird die Meldung gemäß Abs. 2 vor Ende des Ge-
schäftsjahres nachgeholt, so ersetzt ab Zugang der Mel-
dung der gemeldete Betrag die Versicherungssumme 
gemäß Abs. 1.

 Der Jahresbeitrag für Betriebsgewinn und Kosten ändert 
sich im Fall a rückwirkend ab Beginn der laufenden Versi-
cherungsperiode, im Fall b mit Eingang der Meldung pro-
portional zur vereinbarten Versicherungssumme.  Minimaler 
Beitrag ist der vereinbarte Mindestbeitrag.

2 Versicherungssumme von Waren und Vorräten 

 Die Versicherungssumme von Waren und Vorräten gemäß 
§ 1 Nr. 1 c hat dem Versicherungswert (§ 8 Nr. 2) der be-
triebstypischen Waren und Vorräte in dem jeweiligen Ver-
sicherungsort zu entsprechen. Dabei ist der Versicherungs-
wert von fremdem Eigentum zu berücksichtigen, sofern 
hierfür gemäß § 1 Nr. 1 c Versicherungsschutz besteht und 
nicht ausdrücklich durch den Versicherungsschein vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen ist. 

§ 8 Versicherungswert im Schadenfalle, Bewertungs-
zeitraum, Unterversicherung, Überversicherung

1 Versicherungswert für Betriebsschließung

 Versicherungswert für § 1 Nr. 1 a, Nr. 1 b, Nr. 1 d, Nr. 1 e 
sind der Betriebsgewinn und die Kosten, die der Versiche-
rungsnehmer ohne Ertragsausfall des Betriebes in dem Be-
wertungszeitraum erwirtschaftet hätte. 

 a) Der Bewertungszeitraum umfasst 12 Monate. Er endet 
zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Schließungsschaden 
nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit dem Ablauf 
der Haftzeit (i. S. des § 2 Nr. 1 a).

 b) Ist der letzte vor Eintritt des Schadens gemeldete Wert 
niedriger als der tatsächlich erwirtschaftete Wert des 
Geschäftsjahres, für das die Meldung abgegeben wur-
de, so wird nur die gemäß § 2 berechnete Entschädi-
gung ersetzt, die sich zum ganzen Schaden verhält wie 
der gemeldete Wert zum tatsächlich erwirtschafteten 
Wert. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
glaubhaft macht, dass die unrichtige Meldung ohne 
sein Verschulden erfolgt ist.
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 c) War eine Meldung gemäß § 7 Nr. 1 nicht rechtzeitig 
erfolgt, so tritt an deren Stelle der bei Eintritt des Sach-
schadens maßgebende Betrag.

2 Versicherungswert der Waren und Vorräte

 Versicherungswert der Waren und Vorräte (§ 1 Nr. 1 c) bei 
Schäden gemäß § 2 Nr. 1 c ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Waren und Vorräte gleicher Art und Güte wieder-
zubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der 
niedrigere Betrag. Der maximale Versicherungswert der 
Handelswaren ist der Verkaufspreis.

 Ist der letzte vor Eintritt des Schadens gemeldete Versiche-
rungswert der Waren und Vorräte niedriger als die Versiche-
rungssumme (§ 7 Nr. 2) so wird nur der Teil des Schadens 
und der Schadenminderungskosten ersetzt, der sich zum 
ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Wert zum tat-
sächlichen Wert. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer glaubhaft macht, dass die unrichtige Meldung 
ohne sein Verschulden erfolgt ist.

§ 9 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Einmal- oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor 
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung 
des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 10 Folgebeitrag 

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebei-
trages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, 
der Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und 
außer dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
 Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf 
muss der Versicherer den Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinweisen.

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 11 Lastschriftverfahren 

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf 
hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 
die ausstehenden Beiträge und zukünftigen Beiträge selbst 
zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungs-
gebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 12 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

§ 13 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1 Allgemeiner Grundsatz

 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.
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 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag 
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat.

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerru-
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufes entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inter-
esse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 14 Dauer und Ende des Vertrages 

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 3 muss in Schriftform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 15 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
 Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

 c) Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung (siehe c) 
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sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrich-
tige Anzeige kannte.

 e)  Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) muss 
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich wei-
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das 
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur  Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rück-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als 
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 
2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe 
Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn 
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter 
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 16 Gefahrerhöhung 

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrö-
ßerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn 

 aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach 
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt 
hat.

 bb) Betriebe, gleich welcher Art oder welchen Umfangs, 
verändert oder neu aufgenommen werden.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
 Fällen nach Nr. 2 b und Nr. 2 c bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder 
die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
änderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrer-
höhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 
2 a vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsneh-
mer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und 2 c ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein  müssen, 
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt, so 
gelten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.
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§ 17 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor 
dem Versicherungsfall (Sicherheitsvorschriften) 

1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 

 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, 
sind:

 a) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Si-
cherheitsvorschriften;

 b) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten;

 c) Bücher zu führen, dabei sind für die drei Vorjahre In-
venturen und Bilanzen sicher oder zum Schutz gegen 
gleichzeitige Vernichtung voneinander getrennt aufzu-
bewahren.

2 Rechtsfolgen der Verletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Nr. 1, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat.

 b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Außer im Falle einer Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

3 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsen-
tanten

 Bezüglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des 
Repräsentanten gelten die Bestimmungen des § 26.

§ 18 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
Versicherungsfall 

1 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

 bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch 
– einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer unverzüglich ein Verzeichnis der 
beschädigten oder vernichteten Sachen einzu-
reichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer auf-
zubewahren;

  Werden die Vorräte nicht zur weiteren Verwendung 
im Betrieb desinfiziert, sondern veräußert, so hat 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer den er-
zielten Erlös nachzuweisen. Sofern er den Nachweis 
nicht erbringt, dass kein oder kein angemessener 
Erlös zu erzielen war, ist der nach der Marktlage 
erzielbare Erlös bei der Bemessung des Ersatzwertes 
gemäß § 2 Nr. 1 c zu berücksichtigen;

 hh) soweit möglich, dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten;

 ii) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist von mindestens zwei Wo-
chen Bücher des Vorjahres vorzulegen, aus denen 
die Gewinne hervorgehen sowie Nachweise über 
fortlaufende Kosten während des Schließungsscha-
dens zu erbringen;

 jj) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann;

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
nach a ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 19 Überversicherung, mehrere Versicherer

1 Überversicherung

 a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für 
die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den 
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Ver-
trag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
 worden wäre.

 b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
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nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

2 Mehrere Versicherer

 a) Anzeigepflicht

  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer 
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

 b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nach a vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versi-
cherer unter den in § 15 Nr. 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

 c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor.

 bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Wei-
se, dass die Entschädigung aus allen Verträgen ins-
gesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge 
errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Ent-
schädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in 
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

 d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

 aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 
 ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

 bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwen-
den, wenn die Mehrfachversicherung dadurch 

 entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 20 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruches abgeschlossen sind.

  Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b geleisteten Entschädigung verpflich-
tet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – 
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

 b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

 c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus 
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen 
ist.

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

4 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b 
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft.

§ 21 Ersatzansprüche 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei 
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
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der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich  verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruches auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 22 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 23 Sachverständigenverfahren 

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches 
Sachverständigenverfahren können der Versicherer und der 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten

 a) ein Verzeichnis der  zerstörten, beschädigten oder ver-
nichteten versicherten Sachen sowie deren nach dem 

Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

 c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;

 d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

 e) eine Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn des Betriebsausfalls und 
für das vorausgegangene Geschäftsjahr;

 f) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während 
des Bewertungszeitraumes ohne den versicherten Be-
triebsausfall entwickelt hätten;

 g) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während 
des Bewertungszeitraumes infolge des versicherten Be-
triebsausfalls gestaltet haben;

 h) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 
den versicherten Betriebsausfall beeinflussen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 24 Kündigung nach einem Versicherungsfall 

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat 
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zu-
gegangen sein.

2 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird.

3 Kündigung durch den Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu 
erklären.
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§ 25 Versicherung für fremde Rechnung

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumu-
tbar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ 26 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 27 Veräußerung der versicherten Sache und deren 
Rechtsfolgen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs  an dessen Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
übt wird.

 c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Ver-
äußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer 
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht  geschlossen hätte.

 c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

 b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein-
schließlich dessen Beendigung,

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 29 Zuständiges Gericht 

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 30 Anzeigen/Willenserklärungen

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 
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für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzuge-
ben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichneten Verwal-
tungen gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen 
über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 31 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln zu den AVBBS 2008

Die für Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Klausel-Nummer Klausel Voraussetzung
100 B KBU-Basis Wenn Betriebsschließung auf KBU-Basis vereinbart wird
106 B Ausschluss von Schäden durch 

Terrorakte
Generell bei einer Versicherungssumme ab 10 Mio. EUR

108 B Wartezeit Generell
1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Ver-

sicherungssumme
Wenn ein Selbstbehalt vereinbart wird

FK 6-KS  0409
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Klauseln zu den AVBBS 2008

100 B KBU – Basis 

1 § 7 Nr. 1 AVBBS findet keine Anwendung. Grundlage der 
Beitragskalkulation ist die Versicherungssumme von Einrich-
tungen, Waren und Vorräte. Die Versicherungssumme hat 
dem Versicherungswert der Einrichtungen, Waren und Vor-
räte zu entsprechen. Dabei ist der Versicherungswert von 
fremdem Eigentum zu berücksichtigen.

2 Ist die Versicherungssumme höher als der Versicherungswert, 
können Versicherungsnehmer und Versicherer verlangen, 
dass die Versicherungssumme dem Versicherungswert unver-
züglich angepasst und der Beitrag entsprechend herabgesetzt 
wird.

3 Ferner findet § 8 Nr. 1 AVBBS keine Anwendung. Versiche-
rungswert der

 a) Betriebseinrichtung ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zu-
stand wiederzubeschaffen oder neu herzustellen; maß-
gebend ist der niedrigere Betrag.

 b) Waren und Vorräte ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen 
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag. Der Versicherungswert ist begrenzt durch den er-
zielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertiggestellten eigenen 
Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fer-
tigen Erzeugnisse. 

 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.

4 Ist der letzte vor Eintritt des Schadens gemeldete Versiche-
rungswert von Einrichtungen, Waren und Vorräte niedriger 
als die Versicherungssumme (Nr. 1), so wird nur der Teil des 
Schadens und der Schadenminderungskosten ersetzt, der sich 
zum ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Wert zum 
tatsächlichen Wert. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer glaubhaft macht, dass die unrichtige Meldung ohne 
sein Verschulden erfolgt ist.

5 § 2 Nr. 1 a aa AVBBS wird wie folgt geändert: 110 Prozent aus 
den Gewinnen des Vorjahres dividiert durch die Anzahl der 
Arbeits tage des Vorjahres.

6 Die Versicherungssumme (Nr. 1) ist die Höchstentschädigung 
eines jeden Versicherungsfalles.

106 B Ausschluss von Schäden durch Terrorakte

Schäden durch Terrorakte sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideolo-
gischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten 
und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen 
Einfluss zu nehmen.

108 B Wartezeit

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versicherungs-
schutz für Schäden infolge Influenzaviren (insbesondere Vogel-
grippe) ab Versicherungsbeginn, jedoch frühestens erst nach Ab-
lauf von drei Monaten nach Unterzeichnung des Antrages.

Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragsunter-
zeichnung für das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versiche-
rungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Wartezeit jedoch 
nicht für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes 
(z. B. erhöhter Versicherungsschutz).

1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungs-
summe

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Be-
trag einschließlich Aufwendungsersatz und Ersatz für versicherte 
Kosten wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt.
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu der Versiche-
rung aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klauseln, die 
in dem entsprechenden Register dieser Produktunterlagen ent-
halten sind: 

• Betriebsschließungsversicherung

 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Betriebsschlie-
ßungsversicherung sowie die für die jeweiligen Register gelten-
den Besonderen Bedingungen und Klauseln

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unserer Produktübersicht haben wir Sie bereits näher über Art 
und Umfang der Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach 
der im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jähr-
lich). Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen 
wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschädigung fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Eigentumswechsel 

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.
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Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungs-
angelegenheiten kümmern. Kommt es aber doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon un-
berührt.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 

auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die früheren manuel-

len Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 

zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, 

wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 

wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-

verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-

bestimmung eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung be-

rechtigter Inte ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 

Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 

überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-

wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 

Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-

gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 

über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-

doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 

Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-

ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 

Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 

ge strichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 

Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 

kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-

setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 

erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 

Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 

des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 

Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 

Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 

Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 

sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 

Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-

cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-

falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-

verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 

Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 

ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 

Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-

statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-

versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 

stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 

an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 

 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 

sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 

bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 

auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 

Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-

geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  

Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -

ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 

eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-

zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 

Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 

sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 

Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 

in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 

auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-

cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 

Schadenmanagement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 

Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-

sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-

rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 

oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 

Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 

(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-

pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 

einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 

den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-

genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 

Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-

denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 

z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 

über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-

de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 

zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-

sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 

zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 

sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-

chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 

es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 

Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-

tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 

Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 

und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 

und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 

und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt 

das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-

schaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere Ver-

sicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, 

die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer 

 näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung 

oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sa-

che, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, 

wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. 

das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang 
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zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, 

ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden 

hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. 

Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese 

einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle 

von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden 

wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäu-

figkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug 

an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung 

von uns benachrichtigt.

 Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-

vertrages oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen 

zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die 

Ergebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem 

Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 

Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemel-

det haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, 

soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es 

kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer 

in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft 

über Ihren Schadenfall geben müssen.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-

ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 

Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 

Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 

Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können, 

 arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 

 zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 

wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 

Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Verträ-

ge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. Dies 

gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr 

Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl (bzw. IBAN und 

BIC), d. h., dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungs-

daten in einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 

Kunden num mer, Kontonummer (bzw. IBAN), Bankleitzahl (bzw. 

BIC), bestehende Verträge) von allen Un ternehmen der Gruppe 

abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig 

zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige 

Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zwei-

felsfällen ohne Rückfragen  korrekt verbucht werden. Die übrigen 

allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen 

nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 

jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 

werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 

bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-

achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 

oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 

Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-

gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 

Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, 

Kapital anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außer-

halb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-

partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-

wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 

im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 

als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 

Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 7.

7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 

sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 

bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 

Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 

Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 

 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 

Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 

andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 

erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-

treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-

träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 

Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 

von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-

elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-

vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 

in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-

mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-

mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 

Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 

 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-

relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 

vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 

und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-

ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 

Deutschland mbH
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8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 
auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 
stets an Ihren Versicherer.
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